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28. Nov. 2023 

Stellungnahme der Swisspower AG zur Änderung der  

Stromversorgungsverordnung  

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit dem Schreiben vom 21. September 2023 wurde die Swisspower AG eingeladen, 

unter anderem zur Änderung der Stromversorgungsverordnung Stellung zu nehmen. 

Wir bedanken uns für diese Möglichkeit und äussern uns gerne wie folgt. 

1. Allgemeine Beurteilung 

Die Swisspower AG, eine strategische Allianz von 22 Schweizer Stadtwerken und regi-

onalen Unternehmen der Versorgungswirtschaft, begrüsst die Stossrichtung zur Einfüh-

rung eines obligatorischen IKT-Minimalstandards. Der Schutz kritischer Infrastruktur vor 

Cyberbedrohungen ist von höchster Bedeutung für die Sicherheit der Energieversor-

gung.  

1.1. Zur Ausgangslage aus Sicht der Swisspower AG 

Die Swisspower AG hat als Mitglied der VSE-Taskforce "Cyber Security" aktiv an der 

Entwicklung der neuen IKT-Minimalstandard mitgearbeitet. Die Swisspower AG unter-

stützt daher die vorgeschlagene Änderung im Sinn einer kontinuierlichen Verbesserung 

der IKT-Resilienz in der Stromversorgung und somit der Versorgungssicherheit. 
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1.2. Änderungsanträge der Swisspower AG 

Die Einführungspflicht auf den 1. Juli 2024 wird nur unter der Voraussetzung akzeptiert, 

dass die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) einen angemessenen Kon-

trollprozess einführt, der vorerst auf Self-Assessments zur Standortbestimmung basiert. 

Freundliche Grüsse 

Swisspower AG 

 
Ronny Kaufmann Anne Wolf 

CEO Leiterin Public Affairs & Kommunikation 


